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RS OGH 1984/6/28 7Ob66/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1984

Norm

ABGB §859

Rechtssatz

Es ist ein Begri2smerkmal des schuldrechtlichen Vertrages, daß er persönliche Rechte regelt. Er betri2t dann entweder

eine unbewegliche oder eine bewegliche Sache; er kann sich auch auf Rechte beziehen.
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